
gegrenzt, daß die ersteren als Gefährdungsdelikte und 
die letzteren als einfache Begehungsdelikte ausgestaltet 
sind. So genügt zur Feststellung einer Ordnungswidrig
keit im Sinne des § 32 ASchVO und des § 28 der 3. DVO 
zum LPG-Gesetz der Nachweis einer schuldhaften 
Pflichtverletzung, ohne daß dadurch eine Gefährdung 
der Gesundheit oder des Lebens der Werktätigen her
beigeführt worden ist.
Dagegen liegt eine Straftat im Sinne des § 31 ASchVO 
und § 27 der 3. DVO zum LPG-Gesetz nur dann vor, 
wenn die Pflichtverletzung zu einer konkreten Gefahr, 
d. h. zu einer Situation geführt hat, die tatsächlich un
mittelbar und ernsthaft die Gesundheit oder das Leben 
von Werktätigen bedrohte. Das Tatbestandsmerkmal 
der Gefährdung setzt nicht voraus, daß bereits über die 
Gefahrensituation hinausgehende negative Auswirkun
gen eingetreten sind (vgl. OG, Urteil vom 20. September 
1963 - 2 Ust 14/63 - NJ 1963 S. 661, und OG, Urteil vom 
17. Dezember 1964 - 2 Zst 7/64 - NJ 1965 S. 154).

II

Die Vorbereitung und Durchführung des Haupt- 
vcrfahrens und der Hauptverhandlung
1. Szehkunde des Gerichts
Bei den Verfahren wegen Verletzung der Bestimmun
gen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes handelt cs 
sich zumeist um komplizierte Sachverhalte, deren rich
tige Beurteilung eine hohe Sachkenntnis erfordert. Die 
Gerichte haben zu prüfen, ob sie sich bei derartigen 
Sachverhalten schon vor der Eröffnung des Hauptver
fahrens mit Experten, sachkundigen Bürgern und Kol
lektiven von Werktätigen konsultieren und die Betriebe, 

' Betriebsteile, Baustellen und -anlagen oder Genossen
schaften besichtigen müssen.
Die sachkundige Vorbereitung durch Konsultationen ist 
ihrem Inhalt und ihrer Form nach keine Vorwegnahme 
der Beweisaufnahme. Die aus der Konsultation erwor
bene Sachkenntnis soll das Gericht in die Lage ver
setzen, sachkundig über die Eröffnung des Hauptverfah
rens zu entscheiden, die Beweisaufnahme vorzubereiten 
nnd durchzuführen. Das Gericht wird dadurch u. a. zu 
einer qualifizierten Fragestellung und richtigen Ein
schätzung der Gutachten sowie zur Organisierung einer 
qualifizierten Öffentlichkeit befähigt. Die aus der Kon
sultation erworbene Sachkenntnis dient der Erhöhung

der Qualität der Entscheidung. Soweit bei der Konsul
tation Fakten festgestellt werden, dürfen dieselben nur 
für die Urteilsfindung verwertet werden, wenn sich 
gleiche Feststellungen in der Hauptverhandlung 
ergaben.
Aus der Rechtsprechungspraxis ergeben sich folgende 
Hinweise für derartige Konsultationen:
— Als Experten kommen insbesondere Arbeitsschutz

inspektoren, Sicherheitsinspektoren, Fachleute aus 
den Betrieben (Ingenieure, Meister usw.) und Genos
senschaften, Wissenschaftler, Mitarbeiter aus Kon
struktions- und Forschungsabteilungen, der Land
wirtschaftsräte, Komitees für Landtechnik, VEAB 
und als Kollektive die gewerkschaftlichen Arbeits
schutzkommissionen in Betracht.

— An der Konsultation haben nach Möglichkeit die än 
der Verhandlung beteiligten Schöffen teilzünehmen.

2. Vorbereitung und Durchführung der Hauptverhand
lung

Wegen des unmittelbaren Zusammenhanges der Straf
taten auf dem Gebiet des Gesundheits- und Arbeits
schutzes mit dem Betriebsgeschehen ist stets zu prüfen, 
ob die Verhandlungen in den Betrieben, Genossen
schaften oder Einrichtungen durchzuführen sind. Zur 
Teilnahme an der Verhandlung sind unbedingt die 
Werktätigen aus dem Bereich zu gewinnen, in dem die 
Bestimmungen über den Gesundheits- und Arbeits
schutz verletzt wurden. Des weiteren sind die für die 
Einhaltung des Gesundheits- und Arbeitsschutzes ver
antwortlichen leitenden Mitarbeiter des betreffenden 
Betriebes (Meister, Abteilungsleiter, Produktionsleiter, 
Betriebsleiter, Sicherheitsinspektoren, Genossenschafts
vorsitzende und Brigadiere u. a.), aber auch des überge
ordneten Organs, z. B. der WB, und von anderen Be
trieben mit gleicher oder ähnlicher Produktion zur Ver
handlung einzuladen. Auch ist zu prüfen, ob die Teil
nahme von Mitarbeitern der , gesellschaftlichen und 
staatlichen Kontrollorgane des Arbeitsschutzes und der 
technischen Sicherheit (z. B. betriebliche Arbeitsschutz
kommissionen, Arbeitschutzinspektionen und technische 
Überwachungen, Bergbehörde usw.) erforderlich ist. 
Das gleiche trifft in geeigneten Fällen für die Teilnahme 
von Mitarbeitern der staatlichen Organe, z. B. Bezirks
wirtschaftsräte und Landwirtschaftsräte oder der zen
tralen Staatsorgane, zu.

Zur Einschätzung der Rechtsprechung im Gesundheits- und Arbeitsschutz 
in den Bereichen Industrie, Bauwesen und Landwirtschaft

Der nachstehende Beitrag ist ein Auszug aus dem 
Bericht des Präsidiums des Obersten Gerichts, der 
den Mitgliedern des Plenums zur 8. Plenartagung 
am 15. Dezember 1965 vorlag. D. Red.

Verstöße gegen den Gesundheits- und Arbeitsschutz 
treten nur zu einem geringen Teil als Kriminalität in 
Erscheinung. Zur richtigen Einschätzung der Bedeut
samkeit der einzelnen Verstöße und der effektivsten 
Einbeziehung der gesellschaftlichen Kräfte in das 
gerichtliche Verfahren ist es erforderlich, auch die 
außerhalb von Gerichtsverfahren aufgetretenen typi
schen Unfallursachen zu kennen.

Typische Erscheinungen des Unfallgeschehens
In der I n d u s t r i e  u n d  i m  B a u w e s e n  treten 
Arbeitsunfälle schwerpunktmäßig bei der Verrichtung 
folgender Tätigkeiten auf:
— Bei der Durchführung von Transportarbeiten aller 

Art (Transporte mit Fahrzeugen, Maschinenkraft 
oder von Hand, bei Arbeiten an Krananlagen und 
sonstigen Hebezeugen);

— beim Stapeln und Lagern von Materialien (dort 
insbesondere mangelnde Ordnung in den Lagern, 
Ablegen von Material auf den Wegen, Herabfallen 
von Gegenständen, nicht ordnungsgemäße Errich
tung von Stapeln u. 8.);

— bei der Verrichtung handwerklicher Tätigkeiten 
(z. B. Schweißen, Schneiden, Fräsen, Hobeln sowie 
bei der Ausführung von Reparaturen);

— beim Umgang mit Arbeitsmaschinen (fehlerhafte 
Bedienung von Anlagen und Aggregaten).

Als typische Unfallursache treten dabei in Erschei
nung:
— Fehlerhafte Projektierungen, Konstruktionen und 

Mängel in der Technologie (z. B. mußte wiederholt 
festgestellt werden, daß der Schutzgüte von Ma
schinen und Geräten nicht die notwendige Bedeu
tung beigemessen wurde);

— mangelhafte Ordnung und Sicherheit in den Pro
duktionsbereichen (insbesondere bei den mittleren 
Kadern trifft man immer noch die Auffassung an,
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